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Wie Unternehmen in Deutschland ih-
re Leistungen gegenüber den
Auslandstöchtern verrechnen, das ist
dem Staat häufig ein Dorn im Auge.
Dabei treibt den Fiskus der Verdacht,
dass eine unangemessene Preisgestal-
tung zu der Verlagerung von Gewin-
nen in das Ausland führt und 

Planungs- und 

Rechtssicherheit 

damit das deutsche „Steuersubstrat“
ungebührlich vermindert werden
könnte. Besonders kompliziert wird
die Situation dadurch, dass der jeweils
betroffene ausländische Fiskus natur-

gemäß häufig eine gegenteilige Positi-
on zur Angemessenheit des Verrech-
nungspreises einnimmt, so dass eine
echte Doppelbesteuerung droht. Die
Lösung lautet „Advance Pricing Agree-
ment” – kurz APA. Durch den Ab-
schluss eines „Advance Pricing Agree-
ments” erhalten Unternehmen in Be-
zug auf die Gewinnverlagerung ins
Ausland nämlich jetzt Planungs- und
Rechtssicherheit. Vor allem für Unter-
nehmen, die regelmäßig große Trans-
aktionen zu ihren Tochterunterneh-
men im Ausland durchführen, stellt
das APA eine interessante Möglichkeit
dar. Das APA hilft dabei, Meinungs-
verschiedenheiten zwischen Steuerver-
waltungen verschiedener Staaten und

den Unternehmen über Verrech-
nungspreismethoden und eine steuer-
liche Mehrbelastung zu vermeiden. 

Begriff und Zweck
Steuervereinbarungen über die Steuer-
pflicht sind in Deutschland nicht
zulässig. Stattdessen kann der Steuer-
pflichtige – soweit es ein entsprechen-
des Doppelbesteuerungsabkommen
vorsieht – einen Antrag stellen und so
eine Vorabverständigungsvereinba-
rung mit dem anderen Staat absch-
ließen. Dabei handelt es sich um eine
Vereinbarung zwischen Steuerpflichti-
gen und Steuerverwaltungen. Diese
Vereinbarung legt im Vorfeld einer
Transaktion bestimmte Kriterien zur

Bestimmung der Verrechnungspreise
zwischen den partnerschaftlichen Un-
ternehmen für einen bestimmten Zeit-
raum fest (zum Beispiel Methode, Ver-
gleichsdaten, maßgebende Annahmen
bezüglich künftiger Ereignisse). Eine
solche Vereinbarung gegenüber dem
Steuerpflichtigen ist für die Finanz-
behörde rechtlich bindend.

Das APA-Verfahren
Als ersten Schritt sollte ein Steuer-
pflichtiger mit dem Bundeszentralamt
für Steuern (BZSt), das für die Durch-
führung eines Vorabverständigungs-
verfahrens verantwortlich ist, ein Vor-
gespräch („Prefiling“) führen. Zweck
des Vorgesprächs ist es, das Verfahren

„Advance Pricing Agreement” gibt
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Steuersubstrats“ spricht, sind die Preise, mit denen deutsche Unter-
nehmen ihre Leistungen gegenüber ausländischen Tochtergesell-
schaften verrechnen, in den Blickpunkt der steuerlichen Betrieb-

sprüfungen geraten. Wolf Achim Tönnes, Wirtschaftsprüfer, Steu-
erberater und Rechtsanwalt von HLB Dr. Schumacher & Partner aus
Münster zeigt in Wirtschaft aktuell eine Möglichkeit auf, das Risiko
einer Doppelbesteuerung zu vermeiden.
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zu erörtern und abzusprechen,
welchen Gegenstand und Inhalt
der APA-Antrag sinnvoller weise
haben sollte und welche Unterla-
gen erforderlich sind. Dabei ist
insbesondere die Eignung des
Sachverhalts für ein APA-Verfah-
ren zu prüfen. 
Die erforderlichen Angaben für
einen APA-Antrag sind auf der In-
ternetseite des BZSt zu finden
(www.bzst.de). Grundsätzlich
sollte der Antrag eine genaue Be-
schreibung und Analyse der be-
troffenen Transaktion sowie eine
umfassende Darstellung der Ver-
rechnungspreismethode beinhal-
ten. Die Finanzbehörde ist jeder-
zeit befugt, zusätzliche Fragen zu
stellen und weitere Informationen
und Unterlagen zum Antrag an-
zufordern.
Da APAs in die Zukunft gerichtet
sind, müssen Gültigkeitsbedin-
gungen, die maßgeblichen Ein-
fluss auf die Geschäftsbeziehun-
gen haben, im Antrag definiert
werden. Zu den Gültigkeitsbedin-
gungen können unter anderem
gleichbleibende Beteiligungsver-
hältnisse, gleichbleibende Markt-
bedingungen sowie gleichbleiben-
de Verteilungen der Funktionen
und Risiken gehören.
Weiterhin gilt es, die Laufzeit des
APAs im Antrag festzulegen. Üb-
licherweise schließt man APAs für
eine Zeit von drei bis fünf Jahren
ab. Sie können aber in der Regel
problemlos verlängert werden,
wenn sich der Sachverhalt nicht
ändert und seine Gültigkeitsbe-
dingungen eingehalten werden.

Liegen alle Unterlagen vor, ent-
scheidet das BZSt im Einverneh-
men mit der zuständigen Landes-

finanzbehörde über die Eröff-
nung des Verfahrens und führt
die erforderlichen Verhandlungen
mit der ausländischen Steuer-
behörde. Das Verhandlungsver-
fahren findet zunächst ohne Teil-
nahme des Antragstellers statt.
Die verhandelnden Behörden
können jedoch den Antragsteller
hinzuziehen, damit er in der Ver-
handlung seine eigene Position
vertreten und diskutieren kann. 
Kommt das Verfahren zu einem
positiven Abschluss – ein Ab-
bruch der Verhandlungen ohne
Ergebnis ist jederzeit möglich -
und stimmt der Antragsteller dem
gefundenen Ergebnis zu, entfaltet
das APA für den Antragsteller die
gleiche Bindungswirkung wie eine
verbindliche Auskunft. Im Be-
steuerungsverfahren kann daher
die Finanzverwaltung von dem
gefundenen Ergebnis nicht zula-
sten des Steuerpflichtigen abwei-
chen, solange die Gültigkeitsbe-
dingungen erfüllt sind. 
Während der Laufzeit des APAs
ist der Antragsteller daher ver-
pflichtet, jährlich einen APA-Be-
richt zu erstellen, den er bei sämt-
lichen Behörden einreichen muss.
Zweck des Jahresberichts ist es,
darzulegen, ob die der Vereinba-
rung zugrunde gelegten Sachver-
halte im betreffenden Wirt-
schaftsjahr realisiert und ob die
Bedingungen eingehalten worden
sind. 

Fazit
Die APAs stellen eine Alternative
zur Vermeidung von Verrech-
nungspreiskonflikten dar, die in
Deutschland zunehmend an Be-
deutung gewinnen. Es ermöglicht
die Sicherung der Verrechnungs-

preissysteme mit ausländischen
Tochter- oder Muttergesellschaf-
ten und bietet somit eine hohe
Planungs- und Rechtssicherheit.
Durch ein solches Abkommen
können Unternehmen auf Basis
eigener Ergebnisprognosen ihre
Steuerpflicht in den betroffenen
Ländern ermitteln. Weiterhin ent-
fallen beispielsweise Steuern und
Zinsen aus verrechnungspreisbe-
dingten Gewinnkorrekturen sowie
Geldstrafen für eine mangelnde
Dokumentation von Verrech-
nungspreisen. Diesen Einsparpo-
tenzialen stehen allerdings zusätz-
liche Kosten für die Beratung und
die Begleitung des APA-Verfah-
rens und die Einführung eines ge-
eigneten Verrechnungspreissy-
stems gegenüber.
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Diplom-Kaufmann Wolf
Achim Tönnes ist Wirt-
schaftsprüfer, Steuerberater
und Rechtsanwalt sowie Ge-
schäftsführender Gesellschaf-
ter bei HLB Dr. Schumacher
& Partner GmbH, Münster /
Düsseldorf.

Wenn sich die Länder streiten, droht Doppelbesteuerung. 
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